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Koordinierungsgruppe 

EU-Kommission 2. Vorsitz 

Leiten die Sitzungen 

Untergruppe 1 – ge-
meinsame klinische 

Bewertungen 

UG2 – gemeinsame 
wissenschaftliche 

Konsultationen 

UG3 – Ermittlung 
neuer Gesundheits-

technologien 

UG4 – Freiwillige Zu-
sammenarbeit 

UG5 – Jahresarbeits-
programme/ Jahres-

berichte/ gemein-
same Vorschriften, … 

Mitgliedstaaten 

Ernannte HTA-Behörden/ 
-Stellen der Mitgliedstaa-

ten 

Ernennen jeweils eine oder mehrere ihrer nationalen HTA-Behörden/ -Stellen zur Teilnahme  

Sind Mitglieder/ Entsenden Vertreter 

Sind Mitglieder/ 
Entsenden Vertreter 

Wählen 

Koordiniert/ genehmigt Arbeit der Untergruppen (z.B. gemeinsame 
Bewertungen) / Jeder Mitgliedstaat mit einer Stimme vertreten 

UG1 wählt für jede gemeinsame 
Bewertung zwei Mitglieder, die 
stellvertretend für alle bewerten 


